Ausgabedatum: 04.10.2024

Larmaktionsplanung gem. § 47d Bundes-Immissionsschutzgesetz

der Stadt/Gemeinde
Soren
1. Allgemeine Angaben
1.1 Fir die Larmaktionsplanung zustandige Behorde
Name der Stadt/Gemeinde Soren
Amtlicher Gemeindeschlissel 01058153
Vollstandiger Name der Behorde Gemeinde Soren, Der Burgermeister
Stralle MuhlenstralRe
Hausnummer 7
PLZ 24582
Ort Bordesholm
E-Mail (freiwillige Angabe): daniel.ladehoff@bordesholm.de
Internet-Adresse (freiwillige Angabe) www.bordesholm.de

1.2 Beschreibung der Gemeinde sowie der Hauptverkehrsstrafen,
Haupteisenbahnstrecken und ggf. anderer Larmquellen, fiir die der
Larmaktionsplan aufgestellt wird'

pflichtige Angaben der Gemeinde:

Die Gemeinde Soren liegt im Osten des Kreises Rendsburg-Eckernforde. Sie liegt westlich der
A 215, getrennt durch die Autobahn liegt die ehemalige Forsterei. Als Larmquelle ist die
Autobahn 215 zu nennen. Andere Larmquellen sind nicht vorhanden. Es leben zum Stand
31.12.2022 193 Einwohner:innen in Soren.

1.3 Rechtlicher Hintergrund?

Die Aktionsplanung erfolgt auf Grundlage der EU-Umgebungslarmrichtlinie 2002/49/EG
und deren nationaler Umsetzung in §§ 47 a-f BImSchG sowie der Verordnung Uber die
Larmkartierung — 34.BImSchV.

1.4 Geltende Larmgrenzwerte

Larmgrenzwerte, die als Kriterien fir die Evaluierung und Umsetzung von Malinahmen zur
Bekampfung und Minderung von Larm in dem von dem Aktionsplan erfassten Gebiet
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verwendet werden, sind Anhang Ill der LAI-Hinweise zur Larmaktionsplanung
dokumentiert.

Werden zusatzliche Grenzwerte, Ausldsewerte o. a. im Aktionsplan verwendet und
welche?

freiwillige Angabe der Gemeinde:

Keine. Der Anhang Il der LAI-Hinweise zur Larmaktionsplanung ist der Anlage beigefiigt.

2, Bewertung der Ist-Situation
2.1 Zusammenfassung der Daten der Larmkarten®

Anzahl der Personen, die in dem vom Larmaktionsplan erfassten Gebiet einer Larmbelastung
ausgesetzt sind ab

55 dB(A) Loen von Hauptverkehrsstrallen: 0
50 dB(A) Lnight von Hauptverkehrsstral’en: 0

2.2 Bewertung der geschatzten Anzahl von Personen, die Umgebungslarm
ausgesetzt sind*
pflichtige Angaben der Gemeinde:

Aus der Belastetenstatistik ergibt sich, dass keine belasteten Menschen vorhanden sind.
Geschatzte Zahl der Falle starker Belastigung: 1Geschatzte Zahl der Falle starker
Schlafstorungen: 0Geschatzte Zahl der Falle ischamischer Herzkrankheiten: OBelastete
Flache sowie geschatzte Anzahl der belasteten Wohnungen, Schulen und Krankenhau-
ser:.LDEN dB(A) / Flache (km?) / Wohnungen / Schulen / KrankenhauserUber 55 /
388 /2 /0 / 0Uber65 /084 /0/0/ 0Uber75 /017 /0/0/0

2.3 In der Gemeinde vorhandene Larmprobleme und verbesserungsbediirftige
Situationen®
pflichtige Angaben der Gemeinde:

In der Gemeinde selbst sind keine Larmprobleme oder verbesserungswirdige
Situationen vorhanden, die einer Bewertung bedurfen. Somit ergibt sich hier kein
Handlungsbedarf.

2.4 Kiriterien fur die Prioritatensetzung bei der Ausarbeitung des
Larmaktionsplans®

freiwillige Angaben der Gemeinde:



3. MaBRnahmenplanung
3.1 Bereits vorhandene MaBnahmen zur Larmminderung’

Bereits vorhandene MalRnahmen zur Larmminderung an Hauptverkehrsstralen:

Ifd. Nr. MaBnahmenart? Erldauterungen (Wo, Was)
1

Der Gemeinde Soren sind keine
solchen MafRnahmen bekannt.

3.2 Geplante MaBnahmen zur Larmminderung fur die nachsten funf Jahre
(einschlieBlich der MaBRnahmen zum Schutz ruhiger Gebiete)®

Geplante MaRnahmen zur Larmminderung an Hauptverkehrsstral3en:

Ifd. Nr. MaBnahmenart? Erlauterungen | Erlauterungen | Kosten der
(Wo, Was) des erwarteten | MaBnahme [€]
Nutzens™ "
(freiwillige Angabe) (freiwillige Angabe)
! Fehlanzeige.

ggdf Zeilen hinzufiigen oder I6schen

Erlauterungen des erwarteten Nutzens
pflichtige Angaben der Gemeinde:

Entfallt. Von Seiten der Gemeinde Séren sind keine konkreten Mallnahmen geplant. Sie ist auch
nicht Tragerin der StralRenbaulast fir den ursachlichen StralRenzug, die A215. Das
Verursacherprinzip sowie auch die finanzielle Leistungsfahigkeit der Gemeinde lassen nur die
zustandige Straflenbaulasttra-gerin als Verantwortliche und Veranlasserin moglicher MalRnahmen
folgerichtig erscheinen.

3.3 Langfristige Strategien zum Schutz vor Umgebungslarm™

Gibt es eine langfristige Strategie? Ja

Wenn ja: Erlauterung der langfristigen Strategie zur Reduzierung der Larmbelastung
pflichtige Angaben der Gemeinde:

Entsprechend §1 Abs. 6 BauGB werden bei der Bauleitplanung insbesondere auch die

allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse sowie die Belange des
Umweltschutzes und damit der Schutz vor Umgebungslarm bertcksichtigt.

3.4 Schutz ruhiger Gebiete"



Angabe, ob im Larmaktionsplan ruhige Nein
Gebiete festgesetzt werden:
Wenn ja:
Ifd. Nr. Name des ruhigen Gebiets | Art des ruhigen SchutzmafRnahme

(freiwillige Angabe)

Gebiets

n14

Zusatzlich ist im Rahmen der Berichterstattung die raumliche Ausdehnung der jeweiligen
ruhigen Gebiete in georeferenzierter Form zu ibermitteln.

3.5 Geschatzte Anzahl der Personen in dem vom Aktionsplan erfassten Gebiet, fiir

die sich der StraBenverkehrslarm durch die vorgesehenen Manahmen
innerhalb der nichsten fiinf Jahre reduziert

pflichtige Angaben der Gemeinde:

4.

Mitwirkung der Offentlichkeit"’

4.1 Zeitraum der Offentlichkeitsbeteiligung™

Von:

17.06.2024

Bis: 17.07.2024

4.2 Art der 6ffentlichen Mitwirkung™

pflichtige Angaben der Gemeinde:

Auslegung,

4.3 Art der Interessentrager, die an der offentlichen Konsultation teilgenommen

haben?®

freiwillige Angaben der Gemeinde:

Anzahl der Personen, die an der 6ffentlichen Konsultation teilgenommen haben

freiwillige Angaben der Gemeinde:
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4.4 Beriicksichtigung der Ergebnisse der Mitwirkung der Offentlichkeit*’

Angabe, ob im Laufe der 6ffentlichen Nein
Konsultation Stellungnahmen eingegangen
sind:

Angabe, ob die wahrend der offentlichen
Konsultation eingegangenen Stellungnahmen
in den LAP aufgenommen wurden:

Angabe, ob der LAP nach der 6ffentlichen
Konsultation Uberarbeitet wurde:

Erlduterung, wie der Larmaktionsplan nach der 6ffentlichen Konsultation Uberarbeitet wurde:
pflichtige Angaben der Gemeinde:

4.5 Dokumentation?

Inhaltliche Zusammenfassung der 6ffentlichen Konsultation (Protokoll):
pflichtige Angaben der Gemeinde:

Der Larmaktionsplan wurde einen Monat lang ausgelegt. Dies wurde ortslblich
bekanntgemacht. Keine Person hat Einsicht begehrt. Auch schriftlich hat sich niemand zu den
Unterlagen geaullert.

Link zur Webseite mit Dokumenten der 6ffentlichen Konsultation:
freiwillige Angaben der Gemeinde:

5. Finanzielle Informationen zum Larmaktionsplan

Geschatzte Gesamtkosten (fur die Aufstellung) des Aktionsplans (ohne MaRnahmenumsetzung)
freiwillige Angaben der Gemeinde:

Geschatztes Kosten-Nutzen-Verhaltnis der im Aktionsplan beschriebenen Mainahmen?®
freiwillige Angaben der Gemeinde:

6. Evaluierung des Aktionsplans?

6.1 Uberpriifung der Umsetzung

Angabe, ob Regelungen fiir die Uberprifung Ja



der Umsetzung des Larmaktionsplans
vorgesehen sind:

Wenn ja: Erlauterung der geplanten Regelungen fiir die Uberpriifung der Umsetzung des
Larmaktionsplans %

freiwillige Angaben der Gemeinde:

Der Larmaktionsplan wird gemaR § 47 d Abs. 5 BImSchG bei bedeutsamen Entwicklungen fur
die Larmsituation, ansonsten jedoch nach 5 Jahren (Uberprift und erforderlichenfalls
Uberarbeitet. Erfahrungen bei der Aufstellung des Aktionsplanes und der Umsetzung von
MafRnahmen sowie der erzielten Ergebnisse werden moglichst konkret ermittelt und bewertet.
Dazu ist geplant, das unter
https://www.schleswig-holstein.de/DE/fachinhalte/L/laermschutz/laermsh/vorlagenBerichte.html
veroffentlichte Schema (Formblatt zur Uberpriifung des Larmaktionsplans) zu verwenden.

6.2 Uberpriifung der Wirksamkeit

Angabe, ob Regelungen fiir die Uberpriifung Ja
der Wirksamkeit des Larmaktionsplans
vorgesehen sind:

Geplante Regelungen fiir die Uberpriifung der Wirksamkeit des Larmaktionsplans 22

freiwillige Angaben der Gemeinde:

7. Inkrafttreten des Aktionsplans

7.1 Der Larmaktionsplan tritt in Kraft

am: 08.10.2024

7.2 Datum des voraussichtlichen Abschlusses der Umsetzung des
Larmaktionsplans?

freiwillige Angaben der Gemeinde

zZum: Invalid Date

7.3 Link zum Aktionsplan im Internet®

pflichtige Angaben der Gemeinde:

https://www.bordesholm.de/unsere-gemeinden/bordesholm/laermaktionsplanung-6



(Ort, Datum)

(Unterschrift, Stempel)



Erlauterungen und Ausfiillhinweise

Larmaktionsplanung, Stand 06/2023



Anhang I: MaBnahmenart StraBenverkehr

Hinweis: Bei den angegebenen MalRnahmenarten handelt es sich um eine exemplarische, nicht
abschlief’ende Auflist-ung moéglicher MaRnahmen. Die Angaben berlcksichtigen die europaischen
Vorgaben zur Datenberichterstattung, so dass ggf. auch Gbergeordnete Malnahmen aufgefiihrt
sind, die auf Ebene der Gemeinden nicht umgesetzt werden kdnnen.

MaBnahmen an der Quelle

Anderung des Emissionspegels

MafRnahmen am Strafldenbelag

Larmarme Reifen

Leise Motoren

MafRnahmen an der Auspuffanlage

Umristung auf leisere offentliche Verkehrsmittel und Komponenten

Zeitliche Beschrankungen

e Zeitliche Beschrankung fur LKW
e Zeitliche Beschrankung fur PKW

MaRnahmen zur Geschwindigkeitsreduzierung

e Verringerung der Fahrgeschwindigkeit und Lichtsignalsteuerung
e Kreisverkehre und Kreuzungen

e Bauliche MaRnahmen zur Verkehrsberuhigung

e Ausweisung von verkehrsberuhigten Zonen

Sonstige Verkehrsmanagementmalnahmen

Starkung offentlichen Verkehrs

Verbesserung der Infrastruktur fur Radfahrer und FulRganger
Intelligente Mobilitat

Veranderung/Reduzierung der Fahrspuren

Fahrverbote und Umleitungen fur LKW

Fahrverbote und Umleitungen fur PKW
Parkraumbewirtschaftung

City-Maut

MaBnahmen auf dem Ausbreitungsweg

Larmschutzwande

o Larmschutzwande / -walle und Instandhaltung
e Griine Larmschutzwande / -wélle und Instandhaltung

Schallddmmung an Gebauden

e Schallschutzfenster
e Sonstige MalRnahmen zur Schallda@mmung

Stadtebauliche Planung

Flachennutzungsplanung

e Flachennutzungsplanung/Bauleitplanung
e Larmreduzierung fir sensible Gebiete
e Abstandsflachen/Pufferzonen

Larmschutzbereiche

o Verfugbarkeit von ruhigen Gebieten
o Verfugbarkeit von Grinflachen
e MaRnahmen zur Verbesserung des akustischen Raumes

Larmaktionsplanung, Stand 06/2023
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Anderung der Infrastruktur
Neue Infrastruktur

e Neubau von Umgehungstral3en oder -brticken
e Neubau von Tunneln

Sperrung von Verkehrsanlagen
e Sperrung von StralRen (z.B. zeitweise flir LKW)

Biirgerschaftlicher Dialog
Kommunikation

¢ Vermittlung von Informationen
e Beschwerdemanagement

MaRnahmen zur Verhaltensanderung

Forderung der larmarmen Mobilitat
Forderung des o6ffentlichen Verkehrs
Forderung von Carsharing

Bildungs- und Aufklarungsaktivitaten

Anhang Il: MaBnahmenart Schienenverkehr
MaBnahmen an der Quelle

Hinweis: Bei den angegebenen Malinahmenarten handelt es sich um eine exemplarische, nicht
abschliellende Auflistung méglicher MaRnahmen. Die Angaben berlcksichtigen die europaischen
Vorgaben zur Datenberichterstattung, so dass ggf. auch Gbergeordnete Malinahmen aufgefiihrt
sind, die durch auf Ebene der Gemeinden nicht umgesetzt werden kdénnen.

Anderung des Emissionspegels

MafRnahmen am Gleis

Umristung von Radern oder Radkomponenten
Gerauscharme Bremsen

Gerauscharme Motoren

Erneuerung des Fuhrparks

Zeitliche Beschrankungen

o Zeitliche Beschrankung fur den Guterverkehr
e Zeitliche Beschrankung fur den Personenverkehr

MaRnahmen zur Geschwindigkeitsreduzierung

e Verringerung der Fahrgeschwindigkeit und Signalsteuerung
e Ausweisung von verkehrsberuhigten Zonen flr Schienenverkehr

Sonstige Verkehrsmanagementmafnahmen

Veranderung/Reduzierung der Gleisanlagen
Trassenpreise

Fahrverbote und Umleitung von Gulterverkehren
Fahrverbote und Umleitung von Personenverkehren

MaRnahmen auf dem Ausbreitungsweg
Larmschutzwande

e Larmschutzwande und Instandhaltung
e Grine Larmschutzwande und Instandhaltung

Larmaktionsplanung, Stand 06/2023



11 -

Schallddmmung an Gebauden

e Schallschutzfenster
e Sonstige Mallnahmen zur Schalldd@mmung

Stadtebauliche Planung

Flachennutzungsplanung

e Flachennutzungsplanung/Bauleitplanung
e Larmreduzierung fir sensible Gebiete
e Abstandsflachen/Pufferzonen

Larmschutzbereiche

o Verfugbarkeit von ruhigen Gebieten
o Verfugbarkeit von Grinflachen
¢ MalRnahmen zur Verbesserung der Klanglandschaft

Anderung der Infrastruktur
Neue Infrastruktur

o Neubau von Strecken
¢ Neue Eisenbahnumfahrung/neues Briickenbauwerk
e Neubau von Tunneln

Sperrung von Verkehrsanlagen

o Stilllegungeiner Schienenstrecke
o Stilllegung eines Bahnhofs

Burgerschaftlicher Dialog
Kommunikation

e Vermittlung von Informationen
e Beschwerdemanagement

MaRnahmen zur Verhaltensadnderung

e Bildungs- und Aufklarungsaktivitaten
o Forderung anderer Verkehrstrager

Larmaktionsplanung, Stand 06/2023



Kurzcharakteristik der planaufstellenden Gemeinde (z. B. Einwohnerzahl, raumliche Lage und Gliederung,
Lage zu Umgebungslarmquellen) und Angaben zu den fur die Larmaktionsplanung mafigeblichen Haupt-

larmquellen. Dies mussen nicht zwangslaufig nur die im Rahmen der Larmkartierung untersuchten Haupt-
verkehrsstra3en oder Haupteisenbahnstrecken sein, sondern kdnnen auch andere larmrelevante Stral3en
oder Bahnstrecken umfassen.

Im Geoportal Umgebungslarm sind einzelne Informationen, wie die kartierten Strallen und deren Lange fir
die meisten Gemeinden dargestellt. Von den Gemeinden sind dort weitere Datenfelder zu erganzen.

Im Regelfall gilt der Larmaktionsplan fiir das gesamte Gebiet der Gemeinde. Sollte im Einzelfall davon
abgewichen werden, ist es bei der Berichterstattung erforderlich, den konkreten Geltungsbereich anhand
einer entsprechenden Flache im Shape-Format zu Ubermitteln. Entsprechende Formatvorlagen werden
bereitgestellt.

Der rechtliche Hintergrund ist mit dem Verweis auf die EU-Umgebungslarmrichtlinie und § 47 a-f BImSchG
abschlieRend genannt. Weitere Eintragungen der Gemeinde sind mdglich, aber nicht erforderlich.

Anzugeben sind die Betroffenenzahlen, wie sie sich aus dem Pflichtumfang der EU-Umgebungslarmkar-
tierung ergeben. Nicht bendtige Zeilen kdnnen geldscht werden.

Im Geoprotal Umgebungslarm sind fir angemeldete Nutzer Belastungsschwerpunkte nach der Larmkenn-
ziffermethode dargestellt. Hinweise zur Abschatzung bietet u.a. Kapitel 8.2 der LAI-Hinweise zur Larmakti-
onsplanung.

Beschreibung der Larmsituation bzw. Larmschwerpunkte, d. h. Gebiete mit besonders starker Larmbetrof-
fenheit (ggf. auch mit Mehrfachbelastung durch Einwirkung mehrerer Larmarten wie beispielsweise Stralle
und Schiene) sollten hier in Textform benannt werden. Sofern keine fiir die Larmaktionsplanung relevanten
Larmprobleme vorhanden sind, sollte dies hier benannt werden (Kap. 7 der LAl-Hinweise zur LAP).

Hierbei handelt es sich um freiwillige Angaben der planaufstellenden Gemeinde. Mdglichkeiten der Priori-
tatensetzung sind inshesondere Kosten-Nutzen-Analysen, die Hoéhe der Larmbelastung oder die Zahl der
larmbelasteten Menschen. (Kapitel 8.3 LAl-Hinweise zur LAP).

Hier sind die zum Zeitpunkt der Annahme des Larmaktionsplans bereits durchgefiihrten, in Umsetzung
oder Vorbereitung befindlichen LarmminderungsmalRnahmen anzuflihren. Dies umfasst insbesondere
auch MalRnahmen, deren Wirkung bei der Larmkartierung nicht erfasst wird (passive Larmschutzmalinah-
men wie der Einbau von Schallschutzfenstern im Rahmen der L&drmsanierung, verkehrsplanerische Mal3-
nahmen zur Verstetigung des Verkehrsflusses, Einsatz von Dialogdisplays oder flachenhaft wirksame
MaRnahmen wie OPNV-/Radverkehrskonzepte, LKW-Lenkungskonzepte) sowie kiirzlich umgesetzte oder
laufende MaRRnahmen, die aufgrund des zeitlichen Ablaufs bei der aktuellen Larmkartierung noch nicht
berlicksichtigt wurden. Wenn es bislang keine MalRnahmen gibt, kann dieser Teil entfallen. (Kapitel 12 LAI-
Hinweise zur LAP).

Anhang | gibt eine Ubersicht (iber das Spektrum larmmindernder Manahmen. Im Zuge der Berichterstat-
tung sind die jeweiligen Malinahmen den dort aufgefihrten Kategorien zuzuordnen.

Anhang Il gibt eine Ubersicht tiber das Spektrum larmmindernder Mainahmen. Im Zuge der Berichterstat-
tung sind die jeweiligen Malnahmen den dort aufgeflhrten Kategorien zuzuordnen.

10 Betrifft auch MaBnahmen anderer Planungstrager auf3erhalb der kommunalen Planungshoheit. Sofern
ruhige Gebiete festgelegt wurden, sind hier zwingend Maflnahmen zu deren Schutz aufzufiihren (siehe
auch Kapitel 3.4 und Endnote 13).

" im Einzelfall

2 zusammenfasssend

® MaBnahmen, die Uber einen Realisierungszeitraum von finf Jahren hinausreichen, bspw. auch im Rah-
men der Flachennutzungs- und Bauleitplanung.

4 Ziel von Larmaktionspléanen soll es auch sein, ruhige Gebiete gegen eine Zunahme des Larms zu schiit-
zen (§ 47 d Absatz 2 BImSchG). Die Gemeinden sind aufgefordert, potenziell geeignete Gebiete als ruhige



Gebiete im Larmaktionsplan festzuschreiben und Maflnahmen zu deren Schutz zu benennen. Die Festle-
gung ruhiger Gebiete sowie geeigneter Mallnahmen zu deren Schutz liegt im Ermessen der Gemeinden.
Sofern ein ruhiges Gebiet festgelegt wurde, sind jedoch zwingend Malinahmen zum Schutz dieses Gebie-
tes zu benennen. Dies kann z.B. die Bericksichtigung durch andere Planungstrager bei deren Planungen
sein

'* Insbesondere die Berticksichtigung der ruhigen Gebiete in anderen Planungen der Gemeinde und von
anderen Planungstragern als planungsrechtliche Festsetzung (siehe EuGH gegen Polen vom 20. April
2023 Rechtssache 602/21)

'® Werden im Rahmen des Larmaktionsplans ruhige Gebiete festgelegt, muss deren Lage und raumliche
Abgrenzung in der nachfolgenden Berichterstattung in georeferenzierter Form im Shape-Format gesondert
an die Europaische Kommission Ubermittelt werden. Entsprechende Formatvorlagen werden bereitgestellt,
sobald die EEA die Vorgaben abschliel3end konkretisiert hat.

" Geschatzte Summe aller durch die vorgesehenen MaRnahmen des Larmaktionsplans entlasteten Perso-
nen, ohne Aufschlisselung nach MaRnahmen oder Pegelbandern. Eine Person zahlt ab einem Wert von
LDEN ab 55 dB(A) oder einem Wert von LNight ab 50 dB(A) als larmbelastet. Ein Tool zur Abschatzung
de entlasteten Personen wird in Kirze auf dem Geoportal Umgebungslarm umgesetzt.-

'® Die Angabe bezieht sich ausschlieBlich auf die unter 3.2 aufgefiihrten kommunalen, auRerhalb des Lar-
maktionsplans des EBA festgelegten MaRnahmen an Haupteisenbahnstrecken.

' Nicht benétigte Felder bitte 16schen

?° Hier sind Form, Zeitrdume und Ergebnisse der nach § 47 d Absatz 3 BImSchG erforderlichen Mitwirkung
der Offentlichkeit darzustellen. Dies gilt gleichermalen fir die erstmalige Ausarbeitung wie auch fir die
Uberprifung des Larmaktionsplans.

2 Fur die Mitwirkung der Offentlichkeit sind angemessene Fristen vorzusehen. Der Larmaktionsplan muss
die beiden gefragten Datumswerte enthalten. Bei einer mehrstufigen Offentlichkeitsbeteiligung sind der
Beginn der ersten und das Ende der letzten Beteiligungsphase anzugeben. Die Angabe der gefragten
Datumswerte im Larmaktionsplan kann beispielsweise in Textform erfolgen.

2 Die Form der offentlichen Mitwirkung liegt im Ermessen der planaufstellenden Gemeinde. Die Form der
offentlichen Mitwirkung ist mindestens einer der folgenden Kategorien zuzuordnen:

- Anzeigen/Werbung - Offentliche Veranstaltung

- Ansprache verschiedener Interessentréger - Umfrage

- Informationskampagne - Workshop

- Besprechungen/Sitzungen - Andere Mittel/Instrumente (bitte beschreiben)

Erfolgt die offentliche Mitwirkung ausschlief3lich im Rahmen von Besprechungen oder (Gemeinderats-)
Sitzungen, ist den interessierten Teilnehmern aus der Offentlichkeit die Mdglichkeit einzurdumen, sich zu
aufiern (Rederecht).

% Die Art der Interessentrager ist mindestens einer der folgenden Kategorien zuzuordnen:
- Burger:innen - Privatwirtschaft
- Nichtstaatliche Organisationen - Andere Interessentrager (bitte benennen)
- Staatliche Stellen

2 Die Ergebnisse der Mitwirkung sind zu berlicksichtigen. Hier soll eine zusammenfassende Wrdigung der
Mitwirkung der Bevdlkerung erfolgen, d. h. ob und wie die Hinweise aus der Offentlichkeit in die Larmakti-
onsplanung einbezogen wurden.

25 Hier ist eine zusammenfassende verbale Beschreibung der durchgefiihrten Offentlichkeitsbeteiligung und
ihrer Ergebnisse zu geben. Wenn die Konsultation im Larmaktionsplan beschrieben wird, ist der Link zum
Larmaktionsplan anzugeben. Wenn die Offentlichkeitsbeteiligung in einem separaten Dokument beschrie-
ben wird, ist auf dieses Dokument zu verweisen.

% Hier kbnnen Kosten-Nutzen-Analysen oder Kostenwirksamkeitsanalysen angeflhrt werden.



7 Bitte Kriterien anfiihren, anhand derer der Larmaktionsplan bei dessen Uberpriifung bewertet werden
kann. Beispielsweise kann hierfir die Wirksamkeit der MaRnahmen herangezogen werden (z. B. Larmpe-
gelminderung, Minderung der Zahl der Betroffenen und anderes).

2 Hier kann auch auf das Formblatt zur Uberpriifung des Larmaktionsplans verwiesen werden.

» Die geplanten Regelungen fiir die Uberpriifung der Wirksamkeit sind mindestens einer der folgenden Ka-
tegorien zuzuordnen:
- Umfrage/Befragung - Berechnung
- Messung



	1. Allgemeine Angaben
	1.1 Für die Lärmaktionsplanung zuständige Behörde
	1.2 Beschreibung der Gemeinde sowie der Hauptverkehrsstraßen, Haupteisenbahnstrecken und ggf. anderer Lärmquellen, für die der Lärmaktionsplan aufgestellt wird
	1.3 Rechtlicher Hintergrund
	1.4 Geltende Lärmgrenzwerte

	2. Bewertung der Ist-Situation
	2.1 Zusammenfassung der Daten der Lärmkarten
	2.2 Bewertung der geschätzten Anzahl von Personen, die Umgebungslärm ausgesetzt sind
	2.3 In der Gemeinde vorhandene Lärmprobleme und verbesserungsbedürftige Situationen
	2.4 Kriterien für die Prioritätensetzung bei der Ausarbeitung des Lärmaktionsplans

	3. Maßnahmenplanung
	3.1 Bereits vorhandene Maßnahmen zur Lärmminderung
	3.2 Geplante Maßnahmen zur Lärmminderung für die nächsten fünf Jahre (einschließlich der Maßnahmen zum Schutz ruhiger Gebiete)
	3.3 Langfristige Strategien zum Schutz vor Umgebungslärm
	3.4 Schutz ruhiger Gebiete
	3.5 Geschätzte Anzahl der Personen in dem vom Aktionsplan erfassten Gebiet, für die sich der Straßenverkehrslärm durch die vorgesehenen Maßnahmen innerhalb der nächsten fünf Jahre reduziert

	4. Mitwirkung der Öffentlichkeit
	4.1 Zeitraum der Öffentlichkeitsbeteiligung
	4.2 Art der öffentlichen Mitwirkung
	4.3 Art der Interessenträger, die an der öffentlichen Konsultation teilgenommen haben
	4.4 Berücksichtigung der Ergebnisse der Mitwirkung der Öffentlichkeit
	4.5 Dokumentation

	5. Finanzielle Informationen zum Lärmaktionsplan
	6. Evaluierung des Aktionsplans
	6.1 Überprüfung der Umsetzung
	6.2 Überprüfung der Wirksamkeit

	7. Inkrafttreten des Aktionsplans
	7.1 Der Lärmaktionsplan tritt in Kraft
	7.2 Datum des voraussichtlichen Abschlusses der Umsetzung des Lärmaktionsplans
	7.3 Link zum Aktionsplan im Internet

	Erläuterungen und Ausfüllhinweise
	Anhang I: Maßnahmenart Straßenverkehr
	Maßnahmen an der Quelle
	Maßnahmen auf dem Ausbreitungsweg
	Städtebauliche Planung
	Änderung der Infrastruktur
	Bürgerschaftlicher Dialog

	Anhang II: Maßnahmenart Schienenverkehr
	Maßnahmen an der Quelle
	Maßnahmen auf dem Ausbreitungsweg
	Städtebauliche Planung
	Änderung der Infrastruktur
	Bürgerschaftlicher Dialog


